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Neufassung 

der Medienordnung  
 

 

 

1. Handynutzung  
 
Das Handy muss ausgeschaltet sein, bevor du das Schulgelände betrittst. Ab dem 
Betreten des Schulgeländes und bis zum Verlassen des Schulgeländes ist die Benutzung 
des Handys grundsätzlich verboten.  
Das Handy darf auf dem Schulgelände auch nicht offen mitgeführt werden. Es gehört 
in die Schultasche.  
Die Lehrkraft kann die Verwendung des Handys für Unterrichtszwecke erlauben. 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und der FOS dürfen ihr Smartphone auf der 
Empore und in der Bibliothek nutzen.   
 
 

2.  
 
Die Benutzung einer internetfähigen Smartwatch ist auf dem Schulgelände untersagt. 
Wenn du eine internetfähige Smartwatch mit in die Schule nimmst, musst du sie 

Geräte (z.B. Smartbrille) ist an der Schule nicht erlaubt. Die Ausnahmen werden in der 
Medienordnung aufgeführt.  
 
 

3. Tablets 
 
Die Nutzung von Tablets ist nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt:  
- Die Lehrkraft kann die Verwendung der Tablets für den Unterricht und zum Lernen 

erlauben.  
- Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und der FOS dürfen ihre Tablets in den 

ausgewiesenen Bereichen nutzen. Dies sind der neue Aufenthaltsbereich in der 
Stefan-Andres-Halle, die Bibliothek, die Mensa (außer 12-14 Uhr) und die Empore 
der Mensa.  

- In der Mensa darf das Tablet zwischen 12 Uhr und 14 Uhr nicht genutzt werden.   
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- Die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe und der Mittelstufe dürfen 
ihre Tablets in der Jugendbücherei (R124a) nutzen, wenn eine Aufsicht dabei ist 
und die Nutzung erlaubt.  

- In den großen Pausen darf das Tablet in der Jugendbücherei nicht genutzt werden.  
- Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe dürfen ihre Tablets im 

Aufenthaltsraum R019 nutzen, wenn die dort anwesende Aufsicht die Nutzung 
erlaubt.    

- Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe dürfen ihre Tablets in den 
Aufenthaltsräumen R022 und G019 nur dann nutzen, wenn eine Aufsicht im Raum 
ist und die Nutzung erlaubt.  

 

4. Fotografieren und filmen auf dem Schulgelände  
 

- Auf dem Schulgelände darfst du nicht fotografieren oder filmen. Die Lehrkräfte 
können dir dies aber erlauben.  

- Private Fotos oder Filme, die während einer Schulveranstaltung entstehen, darfst 
du nicht ohne Einverständnis der Menschen, die dort zu sehen sind, 
weiterverwenden oder veröffentlichen. Du darfst diese Fotos und Filme zum 
Beispiel nicht posten und nicht weiterverschicken.  

- Offizielle Fotos und Filme, die im Auftrag der Schule entstanden sind, dürfen für 
schulische Zwecke verwendet werden. Das heißt zum Beispiel, dass die Schule 
Fotos oder einen Film von einer Schulveranstaltung auf die Homepage stellen kann. 
Wenn Eltern oder Schülerinnen und Schüler damit nicht einverstanden sind, 
müssen sie dies der Schule schriftlich mitteilen, damit die Schule darauf Rücksicht 
nehmen kann.  

 
 

5. Jugendgefährdende Bilder, Videos und Texte  

Jugendgefährdende Bilder, Videos oder Texte darfst du nicht auf dein Handy oder auf 
dein Tablet laden. Wenn du gegen diese Regel verstößt, kann das strafrechtliche oder 
zivilrechtliche Konsequenzen haben. Das heißt, dass du bei der Polizei angezeigt 
werden kannst. Je nach Fall bedeutet dies auch, dass ein Gericht über die Folge deines 
Verstoßes entscheiden kann und dass du bestraft werden kannst.   

 

 

 

(Beschluss der Gesamtkonferenzen des Gymnasiums und der Realschule plus mit FOS am 1.10.25)  


